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Bekanntmachung der Nachfrist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahlen zum Senat, zu den Fakultätsräten und zum Zentrumsrat des Zentrums 

für Islamische Theologie (Studierende und angenommene eingeschriebene Dok-

torandInnen) am 23. und 24. Juni 2026 

 

Bekanntmachung der Nachfrist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die 

Wahlen zum Studierendenrat und zu den Fakultätsvertretungen am 23. und 24. 

Juni 2026 (Studierende und angenommene eingeschriebene DoktorandInnen) 

 

1. Für die folgenden Gremien und Gruppen der Universität und der Verfassten Studieren-
denschaft wurden innerhalb der in der Wahlbekanntmachung (Amtliche Bekanntma-
chungen Nr. 6 vom 28.04.2026) bekannt gegebenen Frist keine gültigen Wahlvorschläge 
für die Wahl am 23. und 24. Juni 2026 eingereicht: 

 

Organe der Universität Tübingen 
 

Fakultätsräte 
 

• Fakultätsrat der Juristischen Fakultät 
Gruppe der angenommenen eingeschriebenen DoktorandInnen (1 Sitz) 

 

Organe der Verfassten Studierendenschaft  

• Fakultätsvertretung der Evangelisch-Theologischen Fakultät  

• Fakultätsvertretung der Katholisch-Theologischen Fakultät  

• Fakultätsvertretung der Medizinischen Fakultät 

• Fakultätsvertretung der Juristischen Fakultät 

• Fakultätsvertretung der Philosophischen Fakultät  

• Fakultätsvertretung der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät  

• Fakultätsvertretung der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät  

• Fakultätsvertretung des Zentrums für Islamische Theologie  

• Fakultätsvertretung des Leibniz Kollegs 

 

Die oben genannten Gruppen werden hiermit daran erinnert, dass innerhalb einer Nachfrist 
von 3 Arbeitstagen noch Wahlvorschläge bei der jeweiligen Wahlleitung eingereicht werden 
können.  

Auf die Angaben in der Wahlbekanntmachung, Kap. IV (Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6 
vom 28.04.2026), über Form und Inhalt der Wahlvorschläge sowie die unterschiedliche 
Zuständigkeit der Wahlleitungen für die einzelnen Gremien wird Bezug genommen.  

Die Nachfrist endet am 22. Mai 2026 um 16.00 Uhr. 

Wird bis zum Ablauf der Nachfrist kein gültiger Wahlvorschlag eingereicht, können die Mitglie-
der betroffenen Gremien von der betroffenen WählerInnengruppe nicht gewählt werden. 
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2. Die Wahlvorschläge für den Fakultätsrat können während der Dienststunden bei der 
Geschäftsstelle des Wahlvorstands, Zentrale Verwaltung, Dezernat I, Abt. I 2, Wilhelm-
str. 5 (Alte Botanik), Dachgeschoss, Zimmer 221 und 219, 72074 Tübingen eingereicht 
werden.  

Die Wahlvorschläge für die Fakultätsvertretungen können während der Dienststunden 
bei der Wahlleitung der Verfassten Studierendenschaft, Clubhaus, Wilhelmstraße 30, 
Erdgeschoss, Zimmer 2.202, 72074 Tübingen (Büro des Studierendenrats) eingereicht 
werden.  

 
 
 
Tübingen, 20.05.2026 
 
 
 
 
Wahlleiterin: Annerose Renner 
 
Stellvertretende Wahlleiterinnen: Judith Weishaupt, Dr. Elaine Huggenberger, Steffi Stoll, 
Susanne Stoll, Mona Walter 
 
Wahlleiterin Verfasste Studierendenschaft: Christin Gumbinger  
 
Stellvertretende Wahlleiter/innen Verfasste Studierendenschaft: Sebastian Schiebel, Gabriele 

Allert 
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